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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 
gemäß Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag EGF/2011/019 
ES/Galicia Metal, Spanien)
(COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Parlament und den Rat 
(COM(2012)0451 – C7-0214/2012),

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und 
die wirtschaftliche Haushaltsführung1 (IIA vom 17. Mai 2006), insbesondere auf 
Nummer 28,

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung2 (EGF-Verordnung),

– unter Hinweis auf das in Nummer 28 der IIV vom 17. Mai 2006 vorgesehene Trilog-
Verfahren,

– in Kenntnis des Schreibens des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten,

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses (A7-0323/2012),

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union die geeigneten Legislativ- und 
Haushaltsinstrumente geschaffen hat, um zusätzliche Unterstützung für Arbeitnehmer 
bereitzustellen, die von den Folgen weitreichender Strukturveränderungen im 
Welthandelsgefüge betroffen sind, und um Hilfestellung bei ihrer Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt zu leisten;

B. in der Erwägung, dass der Anwendungsbereich des Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung (EGF) für ab dem 1. Mai 2009 gestellte Anträge 
erweitert wurde und nun auch die Unterstützung von Arbeitnehmern beinhaltet, die als 
direkte Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entlassen worden sind;

C. in der Erwägung, dass die finanzielle Unterstützung der Union für entlassene 
Arbeitnehmer im Einklang mit der in der Konzertierungssitzung vom 17. Juli 2008 
angenommenen Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

1 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.
2 ABl. L 406 vom 30.12.2006, S. 1.
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Kommission und unter gebührender Beachtung der IIV vom 17. Mai 2006 hinsichtlich der 
Annahme von Beschlüssen zur Inanspruchnahme des EGF dynamischen Charakter haben 
und so zügig und effizient wie möglich bereitgestellt werden sollte;

D. in der Erwägung, dass Spanien Unterstützung für 878 Entlassungen beantragt hat, von 
denen 450 für eine Unterstützung aus dem EGF vorgesehen sind, wegen Entlassungen in 
35 Unternehmen des Wirtschaftszweigs NACE Rev. 2, Abteilung 25 („Herstellung von 
Metallerzeugnissen“)1 in der NUTS II-Region Galicien (ES11) in Spanien,

E. in der Erwägung, dass der Antrag die in der EGF-Verordnung festgelegten Kriterien für 
die Förderfähigkeit erfüllt;

1. stimmt der Kommission zu, dass die Kriterien gemäß Artikel 2 Buchstabe b der EGF-
Verordnung erfüllt sind und Spanien daher Anspruch auf einen finanziellen Beitrag gemäß 
dieser Verordnung hat;

2. nimmt zur Kenntnis, dass die spanischen Behörden den Antrag auf einen finanziellen 
Beitrag aus dem EGF am 28. Dezember 2011 einreichten und ihn bis zum 28. Mai 2012 
durch zusätzliche Informationen ergänzten, und dass die Kommission die Bewertung des 
Antrags am 9. August 2012 vorgelegt hat; stellt fest, dass das Bewertungsverfahren des 
Antrags hätte zügiger durchgeführt werden können;

3. stellt fest, dass die Entlassungen in der Zulieferindustrie für den Schiffbausektor die 
schwierige Beschäftigungslage in der Region Galicien weiter verschärfen werden; stellt 
fest, dass die wichtigsten Wirtschaftssektoren Galiciens sind traditionell die Fischerei, die 
Automobilindustrie, die Textilindustrie und die Natursteinindustrie sowie der Schiffbau 
sind; allerdings erscheinen angesichts der Auswirkungen der Krise die Aussichten auf eine 
künftige Wiedereingliederung der Entlassenen in den Arbeitsmarkt dieser Region nicht 
sehr vielversprechend;

4. stellt fest, dass die Beschäftigungslage in der Region schwierig ist und die 
Arbeitslosenquote bei Frauen Ende 2011 18 % und bei Männern 16,32 % betrug; begrüßt, 
dass der EGF als effizientes Werkzeug zur Förderung der lokalen Arbeitsmärkte erachtet 
wird und dass die Region bereits Unterstützung aus dem EGF beantragt hat 
(EGF/2010/003 ES Galicien / Bekleidungssektor);

5. stellt fest, dass die Prognosen auf EU-Ebene hinsichtlich der Erholung des 
Schiffbausektors zwar recht optimistisch waren, dass aber neue Aufträge entgegen den 
Erwartungen im Jahr 2011 um 43 % zurückgingen;

6. begrüßt die Tatsache, dass die spanischen Behörden, um die Arbeitnehmer rasch zu 
unterstützen, beschlossen, am 23. März 2012 mit der Umsetzung der Maßnahmen zu 
beginnen, also lange vor der endgültigen Entscheidung über die Gewährung der EGF-
Unterstützung für das vorgeschlagene koordinierte Maßnahmenpaket;

1 Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 
zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der 
Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
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7. erinnert daran, wie wichtig es ist, die Beschäftigungsmöglichkeiten aller Arbeitnehmer 
durch eine adäquate Fortbildung und die Anerkennung der während der beruflichen 
Laufbahn erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern; erwartet, dass die im 
koordinierten Maßnahmenpaket angebotenen Fortbildungsmaßnahmen nicht nur den 
Bedürfnissen der entlassenen Arbeitnehmer, sondern auch dem tatsächlichen 
Geschäftsumfeld entsprechen;

8. begrüßt die Tatsache, dass die regionalen Behörden einen Dialog mit den Sozialpartnern 
aufgenommen haben, um das koordinierte Paket personalisierter Dienstleistungen zu 
planen und umzusetzen;

9. begrüßt die Tatsache, dass die Sozialpartner an der Planung der Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem EGF-Antrag teilnahmen und dass davon ausgegangen wird, dass 
sie an der Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen beteiligt werden;

10. stellt fest, dass im Rahmen des koordinierten Pakets verschiedene Anreize vorgesehen 
sind, um die Beteiligung an den Maßnahmen zu fördern: Beihilfen für die Arbeitssuche 
(400 EUR) (Pauschalbetrag), Outplacement-Anreize (200 EUR), Mobilitätsbeihilfe 
(180 EUR), Zuschüsse zur betrieblichen Schulung (300 EUR); erinnert daran, dass die 
EGF-Mittel vorrangig für Ausbildung und Arbeitssuche sowie für 
Weiterbildungsprogramme eingesetzt werden sollten, anstatt direkt als Beitrag zu den 
Arbeitslosenleistungen, die in die Zuständigkeit der nationalen Behörden fallen;

11. unterstreicht die Tatsache, dass Lehren gezogen werden sollten aus der Vorbereitung und 
Umsetzung dieser und anderer Anträge in Bezug auf Massenentlassungen, die besonders 
eine große Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen in einem Wirtschaftssektor betreffen;

12. bedauert, dass in den Informationen über Schulungsmaßnahmen nicht darauf eingegangen 
wird, in welchen Bereichen die Beschäftigten ggf. eine Anstellung finden und ob das 
Paket an die künftige wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Region angepasst wurde;

13. fordert die beteiligten Organe auf, die erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Verfahrens- und Haushaltsvorschriften zu verbessern und die Inanspruchnahme des 
EGF somit zu beschleunigen; räumt ein, dass die Kommission infolge der Forderung des 
Parlaments nach Beschleunigung der Freigabe der Finanzhilfen ein verbessertes Verfahren 
eingeführt hat, in dessen Rahmen der Haushaltsbehörde die Bewertung der Kommission 
hinsichtlich der Förderfähigkeit eines EGF-Antrags zusammen mit dem Vorschlag zur 
Inanspruchnahme des Fonds vorgelegt wird; bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass 
weitere Verbesserungen bezüglich des Verfahrens in die neue Verordnung über den EGF 
(2014–2020) einfließen und ein höheres Maß an Effizienz, Transparenz, eine bessere 
Wahrnehmbarkeit des EGF und entsprechende Folgemaßnahmen erreicht werden;

14. verweist auf die von den Organen eingegangene Verpflichtung, ein reibungsloses und 
zügiges Verfahren für die Annahme von Beschlüssen über die Inanspruchnahme des EGF 
zu gewährleisten und eine einmalige, zeitlich begrenzte und personenbezogene 
Unterstützung für Arbeitnehmer zu leisten, die infolge der Globalisierung und der Finanz- 
und Wirtschaftskrise entlassen wurden; betont den Stellenwert, den der EGF bei der 
Wiedereingliederung von entlassenen Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt einnehmen 
kann;
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15. unterstreicht, dass gemäß Artikel 6 der EGF-Verordnung sichergestellt werden sollte, dass 
aus dem EGF die langfristige Wiedereingliederung einzelner entlassener Arbeitnehmer in 
feste und langfristige Arbeitsverhältnisse unterstützt wird; betont ferner, dass aus Mitteln 
des EGF nur aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen kofinanziert werden dürfen, die zu 
einer dauerhaften und langfristigen Beschäftigung führen; weist erneut darauf hin, dass 
die Unterstützung aus dem EGF kein Ersatz für Maßnahmen sein darf, die gemäß 
innerstaatlichem Recht oder den Tarifverträgen den Unternehmen obliegen, oder für 
Maßnahmen zur Umstrukturierung von Unternehmen oder Industriebereichen; bedauert, 
dass der EGF für Unternehmen einen Anreiz darstellen könnte, ihre Vertragsbeschäftigten 
durch nicht abgesicherte und vertraglich kurzfristiger gebundene Arbeitskräfte zu 
ersetzen;

16. stellt fest, dass die übermittelten Angaben über das aus dem EGF zu finanzierende 
koordinierte Paket personenbezogener Dienstleistungen Informationen über die 
Komplementarität mit Maßnahmen einschließen, die aus den Strukturfonds finanziert 
werden; fordert die Kommission erneut auf, in ihren Jahresberichten eine vergleichende 
Bewertung dieser Angaben vorzulegen, um die uneingeschränkte Einhaltung der 
bestehenden Verordnungen sicherzustellen und zu gewährleisten, dass von der Union 
finanzierte Dienstleistungen einander nicht überschneiden;

17. begrüßt die Tatsache, dass im Anschluss an wiederholte Forderungen des Parlaments im 
Haushaltsplan 2012 Zahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000.000 Mio. EUR in der 
EGF-Haushaltslinie 04 05 01 veranschlagt sind; erinnert daran, dass der EGF als 
eigenständiges spezifisches Instrument mit eigenen Zielsetzungen und Fristen geschaffen 
wurde und daher zweckgebundene Mittel rechtfertigt, wodurch Mittelübertragungen aus 
anderen Haushaltslinien, wie sie in der Vergangenheit erfolgt sind, vermieden werden, die 
sich negativ auf die Verwirklichung der verschiedenen politischen Ziele des EGF 
auswirken könnten;

18. bedauert den Beschluss des Rates, die Verlängerung der „Krisenausnahmeregelung“ zu 
blockieren, unter der die Bereitstellung von Mitteln für Arbeitnehmer, die infolge der 
gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise bzw. wegen Veränderungen im 
Welthandelsgefüge ihren Arbeitsplatz verloren haben, sowie die Erhöhung der 
Kofinanzierungsrate der Programmkosten seitens der Union auf 65 % möglich ist, wenn 
Anträge nach dem Fristende am 31. Dezember 2011 gestellt wurden; fordert den Rat auf, 
diese Maßnahme unverzüglich wieder einzuführen;

19. billigt den dieser Entschließung beigefügten Beschluss;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss mit dem Präsidenten des Rates zu 
unterzeichnen und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union zu 
veranlassen;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung einschließlich der Anlage dem Rat und 
der Kommission zu übermitteln.
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ANLAGE: BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom xxx

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung gemäß Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 
2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag EGF/2011/019 
ES/Galicia Metal, Spanien)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung1, insbesondere auf Nummer 28,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung2, insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) wurde 
eingerichtet, um Arbeitskräfte, die infolge weit reichender Strukturveränderungen im 
Welthandelsgefüge aufgrund der Globalisierung arbeitslos geworden sind, zusätzlich 
zu unterstützen und ihnen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu helfen.

(2) Der Anwendungsbereich des EGF wurde für ab dem 1. Mai 2009 bis 30. Dezember 
2011 gestellte Anträge erweitert und beinhaltet nun auch die Unterstützung von 
Arbeitskräften, die unmittelbar infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 
entlassen worden sind.

(3) Die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 sieht vor, dass der EGF bis 
zur jährlichen Obergrenze von 500 Mio. EUR in Anspruch genommen werden kann.

(4) Spanien hat am 28. Dezember 2011 einen Antrag auf einen Finanzbeitrag aus dem 
EGF gestellt wegen Entlassungen in 878 Unternehmen, die in der NACE-2-Abteilung 
25 („Herstellung von Metallerzeugnissen“) in der NUTS II-Region Galicien (ES11) 
tätig sind, und diesen Antrag bis zum 28. Mai 2012 durch zusätzliche Informationen 
ergänzt. Der Antrag erfüllt die gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 

1 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.
2 ABl. L 406 vom 30.12.2006, S. 1.
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geltenden Voraussetzungen für die Festsetzung des Finanzbeitrags. Die Kommission 
schlägt daher vor, den Betrag von 2 029 235 EUR bereitzustellen.

(5) Der EGF sollte folglich in Anspruch genommen werden, um einen Finanzbeitrag für 
den Antrag Spaniens bereitzustellen –

BESCHLIESSEN:

Artikel 1
Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 
wird der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) in Anspruch 
genommen, damit der Betrag von 2 029 235 EUR an Mitteln für Verpflichtungen und 
Zahlungen bereitgestellt werden kann.

Artikel 2
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Brüssel, den 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Präsident Der Präsident
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BEGRÜNDUNG

I. Hintergrund
Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung wurde errichtet, um 
Arbeitnehmer, die infolge weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge 
aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise arbeitslos geworden sind, zusätzlich zu 
unterstützen. 

Gemäß den Bestimmungen von Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
17. Mai 2006 über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung1 und 
Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1927/20062 darf der Fonds einen Höchstbetrag von 
500 Millionen EUR nicht überschreiten; dieser Betrag wird der Marge unter der globalen 
Ausgabenobergrenze vom Vorjahr und/oder den annullierten Verpflichtungen aus den 
vorangegangenen beiden Jahren – mit Ausnahme derjenigen, die sich auf Rubrik 1b beziehen 
– entnommen. Nachdem festgestellt wurde, dass ausreichende Spielräume und/oder in 
Abgang gestellte Mittel verfügbar sind, werden die betreffenden Mittel umgehend als 
Rückstellung in den Haushaltsplan eingesetzt.

Das Verfahren sieht vor, dass die Kommission im Falle einer positiven Bewertung eines 
Antrags im Hinblick auf die Aktivierung des Fonds der Haushaltsbehörde einen Vorschlag für 
dessen Inanspruchnahme und gleichzeitig einen entsprechenden Antrag auf Mittelübertragung 
vorlegt. Parallel dazu könnte ein Trilog einberufen werden, um eine Einigung über den 
Einsatz des Fonds und die erforderlichen Beträge zu erzielen. Der Trilog kann in 
vereinfachter (schriftlicher) Form stattfinden.

II. Aktueller Stand: Vorschlag der Kommission 

Am 9 August 2012 nahm die Kommission einen neuen Vorschlag für einen Beschluss über 
die Inanspruchnahme des EGF zugunsten Spaniens an, um Arbeitnehmer, die infolge 
weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge aufgrund der Globalisierung 
entlassen worden sind, bei ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Dies ist der zehnte im Rahmen des Haushaltsplans 2012 zu prüfende Antrag; er betrifft die 
Inanspruchnahme eines Gesamtbetrags von 4 325 854 EUR aus dem EGF für Spanien und 
stellt den neunzehnten Antrag auf Inanspruchnahme des EGF durch Spanien seit der 
Einrichtung des Fonds dar. Der Antrag betrifft 878 Entlassungen während des neunmonatigen 
Bezugszeitraums vom 23. März 2011 bis zum 23. Dezember 2011 in 35 Unternehmen, die der 
NACE-Rev.-2-Abteilung 25 („Herstellung von Metallerzeugnissen“) in der NUTS II-Region 
Galicien (ES11) angesiedelt sind. Alle Entlassungen wurden gemäß Artikel 2 Absatz 2 
zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 ermittelt.

Der Antrag wurde der Kommission am 28. Dezember 2011 vorgelegt und bis zum 28. Mai 
2012 durch zusätzliche Informationen ergänzt. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass 
der Antrag die EGF-Interventionskriterien gemäß Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 1927/2006 erfüllt und innerhalb der in Artikel 5 dieser Verordnung vorgesehenen Frist 

1 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.
2 ABl. L 406 vom 30.12.2006, S. 1.
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von zehn Wochen eingereicht wurde.

Eines der Kriterien bei der Einschätzung der Kommission war die Frage, ob eine Verbindung 
zwischen den Entlassungen und weitreichenden Strukturveränderungen im 
Welthandelsgefüge aufgrund der Globalisierung besteht. Die spanischen Behörden machen 
geltend, dass der Schiffbau in erster Linie drei Tätigkeitsbereiche umfasst: sonstiger 
Fahrzeugbau (NACE Rev. 2, Abteilung 30), Reparatur und Installation von Maschinen und 
Ausrüstungen (NACE Rev. 2, Abteilung 33) und Herstellung von Metallerzeugnissen (NACE 
Rev. 2, Abteilung 25). Bei den Unternehmen, auf die sich der Antrag bezieht, handelt es sich 
um Hersteller von Metallerzeugnissen, die als Zulieferer für den Schiffbau tätig sind. Unter 
Berufung auf Angaben der Community of European Shipyards' Associations (CESA)1 und der 
Gerencia del Sector Naval (GSN)2, einer dem spanischen Industrieministerium 
untergeordneten Stelle, führen die spanischen Behörden aus, dass sich durch die globale 
Finanzkrise eine Reihe von Bedingungen und Erwartungen für die künftige Entwicklung des 
Schiffbaumarktes geändert hat. Infolge der globalen Wirtschaftskrise gingen die 
Auftragsbestände sowohl in GBRT3 als auch wertmäßig zurück. Das europäische 
Auftragsvolumen sank im Zeitraum 2008-2009 von 13,69 Mio. GBRT auf 9,47 Mio. GBRT 
und im Jahr 2010 noch weiter auf 6,39 Mio. GBRT. Im September 2011 lag das 
Auftragsvolumen bei 5,95 Mio. GBRT. Wertmäßig sank das europäische Auftragsvolumen im 
Zeitraum 2008-2009 von 52 616 Mio. EUR auf 36 558 Mio. EUR und im Jahr 2010 noch 
weiter auf 27 031 Mio. EUR.

Die spanischen Behörden betonen, dass bei den Neuaufträgen im Zeitraum 2008-2009 ein 
Rückgang von 2 114 Mio. GBRT auf 561 Mio. GBRT zu verzeichnen gewesen sei; im Jahr 
2010 habe es wieder einen Anstieg auf 2 459 Mio. GBRT gegeben. Im September 2011 hatten 
die Neuaufträge ein Auftragsvolumen von 1 402 000 GBRT. Diese Zahlen bleiben allesamt 
weit hinter dem Stand des Vorkrisenjahres 2007 zurück, als die Neuaufträge ein 
Auftragsvolumen von 5 425 000 GBRT ausmachten. Aus den Jahresberichten der CESA für 
2009, 2010 und 2011 geht hervor, dass die Zahl der im europäischen Schiffbau beschäftigten 
Arbeitskräfte in den letzten drei Jahren um 23 % zurückging, nämlich von 148 792 
Arbeitnehmern im Jahr 2007 auf 114 491 im Jahr 2010. Die Zahl der an Neuaufträgen 
beteiligten Arbeitskräfte sank sogar noch drastischer, nämlich um 33 % (93 832 Beschäftigte 
im Jahre 2007 gegenüber 62 854 Beschäftigten im Jahre 2010).

Die spanischen Behörden führen an, dass die Entwicklung des Schiffbaus in Spanien dem in 
ganz Europa zu beobachtenden negativen Trend folgte. Das spanische Auftragsvolumen sank 
im Zeitraum 2008-2009 von 1 052 805 GBRT auf 815 134 GBRT und im Jahr 2010 noch 
weiter auf 549 963 GBRT. Im September 2011 lag das Auftragsvolumen bei 282 339 GBRT, 
was im Vergleich zum Jahr 2008 einen Rückgang von insgesamt 73,18 % bedeutete. Die 
Neuaufträge gingen im Zeitraum 2008-2009 von 363 595 GBRT auf 61 880 GBRT zurück; 
im Jahr 2010 gab es nochmals einen Anstieg auf 148 051 GBRT und dann im Jahr 2011 
wieder einen Rückgang. Im September 2011 hatten die Neuaufträge lediglich ein 
Auftragsvolumen von 9 477 GBRT. 

1 http://www.cesa.eu/links_downloads# (Jahresberichte).
2 http://www.gernaval.org/ (Jahresberichte).
3 Die gewichtete Bruttoregistertonne (GBRT) ist ein Indikator für den Arbeitsaufwand, der für den Bau 
eines bestimmten Schiffes erforderlich ist, und wird durch Multiplikation der Tonnage eines Schiffes mit einem 
Koeffizienten ermittelt, der nach Art und Größe eines bestimmten Schiffes festgelegt wird.
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45 % des spanischen Schiffbausektors entfallen auf den galicischen Schiffbausektor. Als 
direkte Folge der rückläufigen Neuaufträge sank die Zahl der im Schiffbau Beschäftigten in 
Galicien während der vergangenen drei Jahre um 30 %, nämlich von 10 000 (3 500 
unmittelbar in diesem Sektor angesiedelte Arbeitsplätze und 6 500 Arbeitsplätze in der 
Zulieferindustrie) zum Jahresende 2008 auf 7 000 im Oktober 2011. 

Zusätzlich zu den von den spanischen Behörden angeführten Argumenten haben die in den 
drei vorangegangenen Fällen (EGF/2010/001 DK/Nordjylland[7], EGF/2010/006 PL/H. 
Cegielski-Poznan und EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard1 ) angeführten Argumente 
nichts an Überzeugungskraft verloren. 

Die spanischen Behörden führen außerdem an, dass die Prognosen auf EU-Ebene hinsichtlich 
der Erholung des Schiffbausektors recht optimistisch seien. Diese positiven Erwartungen 
erfüllten sich im Jahr 2010, als die Zahl der Neuaufträge – die 2009 im Vergleich zu 2008 um 
76 % zurückgegangen war – die Zahl des Jahres 2008 um 16 % übertraf. Dieser 
Aufwärtstrend kehrte sich jedoch 2011 unerwartet wieder um, da bei den Neuaufträgen ein 
Einbruch um 43 % zu verzeichnen war. Diese erneute Rezession des Sektors war nicht 
vorherzusehen. 

Das zu finanzierende koordinierte Paket personenbezogener Dienstleistungen umfasst 
einschließlich seiner Vereinbarkeit mit Maßnahmen, die aus den Strukturfonds finanziert 
werden, Maßnahmen zur Wiedereingliederung der 450 betroffenen Arbeitnehmer in den 
Arbeitsmarkt, wie etwa Begrüßungs- und Informationsveranstaltung, vorbereitende 
Workshops, Berufsberatung, Anleitung zur Unternehmensgründung und zur Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit, Schulung im Bereich berufliche Zertifizierung, Techniken der 
Arbeitssuche, horizontale und berufliche Fertigkeiten, Unternehmertum und 
Unternehmensverwaltung, intensive Unterstützung bei der Arbeitssuche, Betreuung nach der 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, Bescheinigung früherer Erfahrung, Unterstützung 
bei der Suche nach Möglichkeiten der Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit, 
betriebliche Ausbildung, Beihilfen für die Arbeitssuche, Beiträge zu Pendlerkosten, 
Outplacement-Anreize, Unterstützung für Personen, die Familienangehörige betreuen und 
Zuschüsse zur betrieblichen Ausbildung.

Laut den spanischen Behörden bilden alle oben genannten Maßnahmen ein koordiniertes 
Paket personalisierter Dienstleistungen und stellen aktive Arbeitsmarktmaßnahmen mit dem 
Ziel dar, die Arbeitnehmer wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern: Diese personalisierten 
Dienstleistungen begannen am 23. März 2012.

Zu den Kriterien nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 enthielt der Antrag der 
spanischen Behörden folgende Angaben:

 Es wurde bestätigt, dass der Finanzbeitrag des EGF nicht an die Stelle von 
Maßnahmen tritt, für die aufgrund nationaler Rechtsvorschriften oder gemäß 
Tarifvereinbarungen die Unternehmen verantwortlich sind.

 Es wurde nachgewiesen, dass die Maßnahmen einzelne entlassene Arbeitnehmer 
unterstützen und nicht der Umstrukturierung von Unternehmen oder Sektoren 
dienen.

1 COM(2010) 451, COM(2010) 631, COM(2011) 251 bzw. COM(2012) 272.
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 Es wurde bestätigt, dass für die oben genannten förderfähigen Maßnahmen keine 
Unterstützung aus anderen EU-Finanzinstrumenten in Anspruch genommen wird.

Hinsichtlich der Management- und Kontrollsysteme hat Spanien der Kommission mitgeteilt, 
dass der Finanzbeitrag von den Stellen verwaltet und kontrolliert wird, die auch die ESF-
Mittel in Spanien verwalten und kontrollieren. Die Xunta de Galicia, insbesondere die 
Consellería de Facenda – Dirección Xeral de Planificación e Fondos – in Zusammenarbeit mit 
der Consellería de Traballo e Benestar – Dirección Xeral de Relacións Laborais –, wird als 
zwischengeschaltete Stelle für die Verwaltungsbehörde fungieren.

Der Bewertung der Kommission zufolge erfüllt der Antrag die in der EGF-Verordnung 
aufgestellten Förderkriterien, und sie empfiehlt der Haushaltsbehörde die Genehmigung 
des Antrags.

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme des Fonds hat die Kommission der Haushaltsbehörde 
einen Antrag auf Mittelübertragung über einen Gesamtbetrag von 2 029 235 EUR aus der 
EGF-Reserve (40 02 43) als Verpflichtungen auf die EGF-Haushaltslinie 04 05 01 
unterbreitet.

Nach der IIV kann der Fonds bis zu einer jährlichen Obergrenze von 500 Millionen Euro in 
Anspruch genommen werden.

Dies ist der zehnte Vorschlag für eine Inanspruchnahme des Fonds, der der Haushaltsbehörde 
2012 unterbreitet wird. Werden die hiermit beantragten Mittel in Höhe von 2 029 235 EUR 
daher von den verfügbaren Mitteln in Abzug gebracht, so verbleibt bis Ende 2012 ein Betrag 
von 474 797 228 EUR. Damit bleibt mehr als ein Viertel des jährlichen Höchstbetrags des 
EGF zur Deckung des in den letzten vier Monaten des Jahres 2012 auftretenden Bedarfs 
verfügbar, wie in Artikel 12 Absatz 6 der EGF-Verordnung gefordert.

III. Verfahren
Die Kommission hat einen Antrag auf Mittelübertragung vorgelegt, damit die entsprechenden 
Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplan 2012 eingesetzt werden, wie dies unter 
Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 vorgesehen ist.

Der Trilog über den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss über die 
Inanspruchnahme des EGF könnte in vereinfachter Form erfolgen, wie dies in Artikel 12 
Absatz 5 der Rechtsgrundlage vorgesehen ist, es sei denn, zwischen Parlament und Rat 
kommt es zu keiner Einigung.

Gemäß einer internen Übereinkunft sollte der Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (EMPL) in den Prozess einbezogen werden, um konstruktive Unterstützung 
und einen Beitrag zur Bewertung der Anträge auf Unterstützung aus dem Fonds zu leisten. 
Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hat beschlossen, 
Änderungsanträge sowie die herkömmliche Stellungnahme in Form eines Schreibens zum 
Bericht einzureichen, um seinen Standpunkt und seinen konstruktiven Beitrag deutlich zu 
machen.

In der Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, 
die in der Konzertierungssitzung vom 17. Juli 2008 angenommen wurde, wird bestätigt, wie 
wichtig es ist, unter gebührender Beachtung der Interinstitutionellen Vereinbarung ein zügiges 
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Verfahren für die Annahme von Beschlüssen über die Inanspruchnahme des Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zu gewährleisten.
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ANLAGE: SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND 
SOZIALE ANGELEGENHEITEN

EK/ic
D(2012)47709

Herrn Alain Lamassoure
Vorsitzender des Haushaltsausschusses
ASP 13E158

Betrifft: Stellungnahme zur Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung (EGF) für den Antrag EGF/2011/019 ES/Galicia 
Metal, Spanien (COM(2012)451 endg.)
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) sowie seine 
Arbeitsgruppe zum EGF prüften die Inanspruchnahme des EGF für den Antrag 
EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Spanien, und nahmen die nachstehende Stellungnahme 
an.
Der EMPL-Ausschuss und die Arbeitsgruppe zum EGF befürworten die Inanspruchnahme 
des Fonds im Falle dieses Antrags. Der EMPL-Ausschuss formuliert diesbezüglich einige 
Bemerkungen, ohne jedoch die Mittelübertragung als solche in Frage zu stellen.

Die Anmerkungen des EMPL-Ausschusses stützen sich auf folgende Überlegungen:

A) Dieser Antrag stützt sich auf Artikel 2 Buchstabe b der EGF-Verordnung und betrifft 
Unterstützungsmaßnahmen für 450 von insgesamt 878 Arbeitnehmern, die in 35 
Unternehmen im Wirtschaftszweig NACE Rev. 2 Abteilung 25 („Herstellung von 
Metallerzeugnissen“) in der NUTS II Region Galicien (ES11) während des 
Bezugszeitraums vom 23. März 2011 bis 31. Dezember 2011 entlassen wurden.

B) Die spanischen Behörden machen geltend, dass die Entlassungen auf die weltweite 
Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen seien, die den Schiffbausektor in Spanien, 
besonders die „Herstellung von Metallerzeugnissen“ genannte Tätigkeit, hart getroffen 
habe.

C) Dieser neue Fall, der die Schiffbauindustrie in einem Mitgliedstaat betrifft, zeigt, dass es 
einer industriepolitischen Strategie der EU und einer Überarbeitung der 
Umstrukturierungspraktiken bedarf. 

D) Als Ergebnis der Krise erlitt der Schiffbausektor in Spanien einen kontinuierlichen 
Auftragsrückgang, der zwischen 2008 und 2010 73,18 % betrug.

E) 45 % des spanischen Schiffbausektors entfallen auf den galicischen Schiffbausektor, und 
die Zahl der im Schiffbau beschäftigten Arbeitskräfte ging in diesen Regionen im 
Zeitraum 2008-2011 um 30 % zurück.
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F) 93,96 % der von den Maßnahmen erfassten Arbeitnehmer sind Männer und 6,04 % 
Frauen. 92,02 % der Arbeitnehmer sind zwischen 24 und 54 Jahre alt und 3,99 % 
zwischen 55 und 24 Jahre.

G) Die Beschäftigungsstruktur der entlassenen Arbeitnehmer ist vielfältig; 52,96 % der 
Arbeitnehmer verfügen nur über eine Grundbildung, und 15 % sind ungelernte 
Arbeitskräfte oder Schulabbrecher.

Aus diesen Gründen ersucht der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
den Haushaltsausschuss als federführenden Ausschuss, folgende Anregungen in seinen 
Entwurf einer Entschließung zum Antrag Spaniens aufzunehmen:

1. stimmt der Kommission zu, dass die Bedingungen nach Artikel 2 Buchstabe b der EGF-
Verordnung (1927/2006) erfüllt sind und Spanien daher Anspruch auf einen finanziellen 
Beitrag gemäß dieser Verordnung hat;

2. stellt fest, dass der Antrag auf finanzielle Beihilfen aus dem EGF von den spanischen 
Behörden am 28. Dezember 2011 eingereicht und die Beurteilung der Kommission am 
9. August 2012 vorgelegt wurde; bedauert die Länge des Bewertungszeitraums;

3. stellt fest, dass die Beschäftigungslage in der Region schwierig ist und die 
Arbeitslosenquote bei Frauen Ende 2011 18 % und bei Männern 16,32 % betrug; begrüßt, 
dass der EGF als effizientes Werkzeug zur Förderung der lokalen Arbeitsmärkte erachtet 
wird und dass die Region bereits Unterstützung aus dem EGF beantragt hat 
(EGF/2010/003 ES Galicien / Bekleidungssektor);

4. weist darauf hin, dass die spanischen Behörden mitgeteilt haben, dass ihre 
Einschätzungen auf früheren EGF-Anträgen basieren und nur 450 Beschäftigte, die für 
eine Unterstützung in Frage kommen, diese auch in Anspruch nehmen werden; fordert die 
spanischen Regierungsstellen auf, das Potenzial der EGF-Unterstützung vollständig 
auszuschöpfen;

5. begrüßt die Tatsache, dass die spanischen Behörden, um die Arbeitnehmer rasch zu 
unterstützen, beschlossen, am 23. März 2012 mit der Umsetzung der Maßnahmen zu 
beginnen, also lange vor der endgültigen Entscheidung über die Gewährung der EGF-
Unterstützung für das vorgeschlagene koordinierte Maßnahmenpaket;

6. begrüßt die Tatsache, dass die regionalen Behörden einen Dialog mit den Sozialpartnern 
aufgenommen haben, um das koordinierte Paket personalisierter Dienstleistungen zu 
planen und umzusetzen;

7. stellt fest, dass im Rahmen des koordinierten Pakets verschiedene Anreize vorgesehen 
sind, um die Beteiligung an den Maßnahmen zu fördern: Beihilfen für die Arbeitssuche 
(400 EUR) (Pauschalbetrag), Outplacement-Anreize (200 EUR), Mobilitätsbeihilfe 
(180 EUR), Zuschüsse zur betrieblichen Schulung (300 EUR); erinnert daran, dass die 
EGF-Mittel vorrangig für Ausbildung und Arbeitssuche sowie für 
Weiterbildungsprogramme eingesetzt werden sollten, anstatt direkt als Beitrag zu den 
Arbeitslosenleistungen, die in die Zuständigkeit der nationalen Behörden fallen;
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8. bedauert, dass in den Informationen über Schulungsmaßnahmen nicht darauf eingegangen 
wird, in welchen Bereichen die Beschäftigten ggf. eine Anstellung finden und ob das 
Paket an die künftige wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Region angepasst wird;

9. äußert sein Bedauern darüber, dass die Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums 
keine finanzielle Unterstützung für die Gründung eigener Unternehmen vorsehen, 
wohingegen finanzielle Anreize für Arbeitnehmer gesetzt werden, die an Schulungen 
teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Pervenche Berès
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